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Bekanntmachung 
zum Welturheberrechtsabkommen, 
revidiert am 24. Juli 1971 in Paris,

vom 10. November 1980

Der Staatsrat der Deutschen Demokratischen Republik er
klärte den Beitritt der Deutschen Demokratischen Republik 
zum Welturheberrechtsabkommen, revidiert am 24. Juli 1971 
in Paris.

Die Beitrittsurkunde wurde am 10. September 1980 beim Ge
neraldirektor der Organisation der Vereinten Nationen für Er
ziehung, Wissenschaft und Kultur als dem Depositar hinter
legt. Dabei hat die Deutsche Demokratische Republik gegen
über dem Depositar folgende Erklärungen abgegeben:

Zu Artikel XIII:
Die Deutsche Demokratische Republik läßt sich in ihrer 
Haltung zu den Bestimmungen des Artikels XIII des Welt
urheberrechtsabkommens, revidiert am 24. Juli 1971 in 
Paris, soweit sie die Anwendung des Abkommens auf Ko
lonialgebiete und andere abhängige Territorien betreffen, 
von den Festlegungen der Deklaration der Vereinten Na
tionen über die Gewährung der Unabhängigkeit an die 
kolonialen Länder und Völker (Res. Nr. 1514 [XV] vom 
14. Dezember 1960) leiten, welche die Notwendigkeit einer 
schnellen und bedingungslosen Beendigung des Kolonia
lismus in allen seinen Formen und Äußerungen prokla
miert.

Zu Artikel XV:
Die Deutsche Demokratische Republik vertritt hinsichtlich 
der Zuständigkeit des Internationalen Gerichtshofes für 
Streitfälle, die sich aus der Auslegung oder Anwendung 
dieses Abkommens ergeben, die Auffassung, daß in jedem 
einzelnen Fall die Zustimmung aller am Streitfall betei
ligten Parteien erforderlich ist, um dem Internationalen 
Gerichtshof diesen Fall zur Entscheidung vorzulegen.

Das Abkommen tritt gemäß seinem Artikel IX am 10. De
zember 1980 für die Deutsche Demokratische Republik in 
Kraft.

Es wird nachstehend veröffentlicht.

Berlin, den 10. November 1980

Der Sekretär des Staatsrates 
der Deutschen Demokratischen Republik

- H. E i c h 1 e r

(Übersetzung)

Welturheberrechtsabkommen, 
revidiert am 24. Juli 1971 in Paris

Die Vertragsstaaten
von dem Wunsch geleitet, den Schutz des Urheberrechts an 
Werken der Literatur, Wissenschaft und Kunst in allen Län
dern zu gewährleisten,

in der Überzeugung, daß eine allen Nationen angemessene, 
in einem Weltabkommen niedergelegte Regelung des Schutzes 
des Urheberrechts, die die bereits in Kraft befindlichen zwi
schenstaatlichen Ordnungen, ohne sie zu beeinträchtigen, er
gänzt, die Achtung der Menschenrechte sichern und die Ent
wicklung der Literatur, Wissenschaft und Kunst fördern wird,

und in der Gewißheit, daß eine solche weltweite Regelung 
des Schutzes des Urheberrechts die Verbreitung der Geistes
werke erleichtern und zu einer besseren Verständigung unter 
den Nationen beitragen wird,

haben beschlossen, das am 6. September 1952 in Genf Unter
zeichnete Welturheberrechtsabkommen (im folgenden als 
»Abkommen von 1952« bezeichnet) zu revidieren, und

haben daher folgendes vereinbart:

Artikel I
Jeder Vertragsstaat verpflichtet sich, alle notwendigen Be
stimmungen zu treffen, um einen ausreichenden und wirksa
men Schutz der Rechte der Urheber und anderer Inhaber von 
Urheberrechten an den Werken der Literatur, Wissenschaft 
und Kunst, wie Schriftwerken, musikalischen und dramati
schen Werken, Filmwerken sowie Werken der Malerei, Sti
chen und Werken der Bildhauerei, zu gewähren.

Artikel II
1. Veröffentlichte Werke der Angehörigen eines Vertrags
staats und die zum ersten Mal im Hoheitsgebiet eines Ver
tragsstaats veröffentlichten Werke genießen in jedem anderen 
Vertragsstaat den gleichen Schutz, den dieser andere Staat 
den zum ersten Mal in seinem eigenen Hoheitsgebiet veröf
fentlichten Werken seiner Staatsangehörigen gewährt, sowie 
den durch dieses Abkommen besonders gewährten Schutz.
2. Unveröffentlichte Werke der Angehörigen eines Vertrags
staats genießen in jedem anderen Vertragsstaat den gleichen 
Schutz, den dieser andere Staat den unveröffentlichten Wer
ken seiner Staatsangehörigen gewährt, sowie den durch dieses 
Abkommen besonders gewährten Schutz.

3. Für die Anwendung dieses Abkommens kann jeder Ver
tragsstaat durch seine innerstaatliche Gesetzgebung- seinen 
Staatsangehörigen die Personen gleichstellen, die ihren Wohn
sitz in seinem Hoheitsgebiet haben.

Artikel III
1. Ein Vertragsstaat, dessen innerstaatliche Rechtsvorschrif
ten als Voraussetzung für den Urheberrechtsschutz die Erfül
lung von Förmlichkeiten, wie Hinterlegung, Registrierung, 
Vermerk, notarielle Beglaubigungen, Gebührenzahlung, Her
stellung oder Veröffentlichung in seinem eigenen Hoheitsge
biet, fordern, hat diese Erfordernisse für jedes durch dieses 
Abkommen geschützte und zum ersten Mal außerhalb seines 
Hoheitsgebiets veröffentlichte Werk, dessen Urheber nicht An
gehöriger dieses Staates ist, als erfüllt anzusehen, wenn alle 
Werkstücke, die mit Erlaubnis des Urhebers oder eines ande
ren Inhabers des Urheberrechts veröffentlicht worden sind, 
von der ersten Veröffentlichung des Werkes an das Kenn
zeichen © in Verbindung mit dem Namen des Inhabers des 
Urheberrechts und der Jahreszahl der ersten Veröffentlichung 
tragen', Kennzeichen, Name und Jahreszahl sind in einer Weise 
und an einer Stelle anzubringen, daß sie den Vorbehalt des Ur
heberrechts genügend zum Ausdruck bringen.
2. Absatz 1 hindert keinen Vertragsstaat, die Erfüllung von 
Förmlichkeiten oder anderen Voraussetzungen für den Erwerb 
und die Ausübung des Urheberrechts bei Werken, die zum 
ersten Mal in seinem Hoheitsgebiet veröffentlicht worden sind, 
sowie, ohne. Rücksicht auf den Ort der Veröffentlichung, bei 
Werken seiner Staatsangehörigen zu fordern.
3. Absatz 1 hindert keinen Vertragsstaat, von Personen, die 
ihre Rechte gerichtlich geltend machen, zu verlangen, daß sie 
in einem Rechtsstreit bestimmte Verfahrenserfordernisse, wie 
die Vertretung des Klägers durch einen inländischen Rechts
beistand oder die Hinterlegung eines Werkstüdes durch den 
Kläger bei dem Gericht oder einer Verwaltungsbehörde oder 
bei beiden, erfüllen. Jedoch wird der Bestand des Urheber
rechts durch die Nichterfüllung dieser Erfordernisse nicht be
rührt. Die Erfüllung eines Erfordernisses, das der Staat, in 
dem der Schutz beansprucht wird, seinen Staatsangehörigen 
nicht auferlegt, darf von den Angehörigen eines anderen Ver
tragsstaats nicht verlangt werden.

4. Jeder Vertragsstaat ist verpflichtet, den unveröffentlich
ten Werken der Angehörigen anderer Vertragsstaaten Rechts-


